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Tarifsystem: 1. Gesamtheit der ein
zelnen, zum System verbundenen 
staatlichen Bestimmungen, auf deren 
Grundlage der Tariflohn für die Ar
beiter und Angestellten, entsprechend 
den Anforderungen an die Qualifi
kation und Verantwortung der Werk
tätigen sowie den zweigspezifischen 
allgemeinen Produktions- und Ar
beitsbedingungen, differenziert fest
gelegt ist; Instrument des sozialisti
schen Staates zur Durchsetzung der 
Verteilung nach der Arbeitsleistung. 
Mit Hilfe des T. werden die vor
kommenden Tätigkeiten Lohn- und 
Gehaltsgruppen zugeordnet, die 
Grundlöhne und Gehälter der Arbei
ter und Angestellten bestimmt. Die 
Tariflöhne werden vom Ministerrat 
der DDR gemeinsam mit dem Bun
desvorstand des FDGB festgelegt, 
ihre Anwendung in Rahmenkollektiv
verträgen vereinbart. Das T. ist neben 
der leistungsbezogenen Bestimmung 
der Lohnform entscheidendes Mittel 
der planmäßigen Lohnentwicklung 
in der Volkswirtschaft (-*- Grund
lohn). Im Kapitalismus ist das T. ein 
Mittel des Klassenkampfes der Ar
beiterklasse um höhere Tarif- bzw. 
Ecklöhne. Die Tarife werden zwi
schen den kapitalistischen Unterneh
mern bzw. Unternehmerverbänden 
und den Gewerkschaften als Tarif
partner ausgehandelt. 2. Gesamtheit 
aller Grundsätze und Methoden, nach 
denen die Preise für Transportleistun
gen gebildet werden. Unter sozialisti
schen Bedingungen ist das T. so ge
staltet, daß der Preis für eine Trans
portleistung den gesellschaftlich not
wendigen Transportaufwand wider
spiegelt, zur Minimierung dieses Auf
wands anregt, eine optimale Arbeits
teilung und Zusammenarbeit zwischen 
den Transportzweigen bzw. Verkehrs
mitteln fördert und, insbesondere im 
Personenverkehr, eine planmäßige 
Verteilung und Umverteilung des

Nationaleinkommens unterstützt. 
Unter kapitalistischen Bedingungen 
dient das T. primär den Monopol
verbänden, um den Höchstprofit zu 
realisieren.

Tarifvertrag: zeitlich begrenzte Ver
einbarung zwischen Gewerkschaften 
und Unternehmervertretungen zurRe- 
gelung grundsätzlicher Arbeitsbedin
gungen (vor allem Lohn, Arbeitszeit, 
Urlaub) im kapitalistischen Betrieb. 
Die T. sind ein Ergebnis des Kamp
fes der Arbeiterklasse. Ihr Inhalt 
widerspiegelt mehr oder weniger das 
jeweilige Kräfteverhältnis zwischen 
Arbeiterklasse und Bourgeoisie. Der
T. enthält im wesentlichen die Ver
kaufsbedingungen der Ware Arbeits
kraft (—► Lohnarbeiter). In der BRD 
werden die T. z. B. zwischen einer 
oder mehreren Gewerkschaften und 
einem kapitalistischen Unternehmen 
(Firmentarif) oder einem Unterneh
merverband (Verbandstarif) abge
schlossen. Der T. hat einen bestimm
ten fachlichen, räumlichen und zeit
lichen Geltungsbereich; die tariflichen 
Lohn-, Gehalts-, Arbeitszeit-, Ur
laubsregelungen usw. stellen Min
destbedingungen dar. Die Rahmen
oder Mantel-T. erstrecken sich über 
ein umfassendes Tarifgebiet oder über 
umfassendere Bedingungen (z. B. all
gemeine Arbeitszeit- und Urlaubs
regelungen, Schlechtwettervereinba
rungen u. ä.) und ergänzen kurz
fristige oder räumlich begrenzte Ta
rifabkommen. Während die Arbeiter 
die T. auf eine kürzere Laufzeit zu 
begrenzen versuchen, ist die Mono
polbourgeoisie bestrebt, möglichst 
langfristige T. abzuschließen, um die 
Angleichung der Löhne an die stei
genden Lebenshaltungskosten zu er
schweren. Der Kampf der Arbeiter 
um die T. ist eine wichtige Form 
des ökonomischen Kampfes der Ar
beiterklasse gegen die Bourgeoisie,


